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PRÄAMBELZUR SATZUNG

1 Das Engagement seiner Mitglieder ist das Fundament des Clubs

2 Wir handeln ehrenamtlich und bteiben unseren Grundsatzen treu

3 Wir bewahren gemeinsam guten Stil und fordern ihn kotlektiv und interdisziptinar

4 Wir sind ein Team mit ehrenhaften Auftreten und pflegen die faire und offene
Streitkultur

5 Wir setzen den Fokus auf das Wesentliche im Design

6 Unser Anspruch ist hochste Qualitat in allen Gestaltungsdisziplinen

7 Wir fördernund prämierenGute Gestattung
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§1 Name, Sitz, Geschaftsjahr

1' ?.e!'.yerein führtden Namen Deutscher Design Club e.V. (DDC).Er ist in das Vereinsregister eingetragen.
Die offizielle englische Ubersetzung ist German Design Ctub e.V.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.

3. Das Geschäftsj'ahrdes Vereins ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereins

Der Verein will unter Ausschtuss von Erwerbszwecken als ein ausschließtich
den Berufsangehörigendes Design- und Architekturbereichs vorbehattenerVerein sowoht die

^t^endssc^Sen
Belange seiner Mitg"ecter wahren ats auch die tnteressen'jedes-ein2etne"n

Zielsetzung ist es:

1. mit Hitfe der konzentrierten Aktivitaten aller Mitglieder die Qualitat von Design
zu optimieren,

2'
?eöffentltchkert

sowie Poiit)sche und kufturefle Entscheidungsträgerüber
Tätigkeitsbereicheund Leistungen der Designer und deren
wirtschaftliche und kulturelle Relevanzzu informieren,

3. die Bedeutung der Design-Leistung und ihrer Relevanz fur den Unternehmenserfolg,
fürKulturträgerund Institutionen und in der öffenttichenWahrnehmung zu festigen'
und die Designer ats deren kompetente Partner zu etablieren und zu fordern,

4. ein Forum zur Kommunikation auf wettbewerbsneutraler Ebene zu bilden

5. Design zum Zwecke geselfschaftfich sinnvoller, nachhaltiger und zukunftsrelevanter
Lösungenzu fördern,

den bemffichen Nachwuchs zu fordern und auf die fachgerechte Ausbildung
Einfluss zu nehmen,

7. die Mitglieder in berufsfachlichen und berufswirtschafttichen Fragen zu beraten
und sie überdie Entwicklung des Berufsstandes zu informieren und den tnformations-
und Meinungsaustausch mitanderen tnstitutionen zu pftegen,

8. mit nationafen und internationalen Berufsverbanden zu kooperieren.
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§3 Mitgliedschaft, Mitgliedsbeitrag
Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft

1. Ordentfiches Personenmitglied kann jede quatifizierte Person werden,
die kreativ und organisatorisch in der Gestaltung tatig ist.

2. Darüberhinaus könnenFördermitgliederund Partner aufgenommen werden, die den
Vereinszweck mittelbar oder unmittetbar unterstutzen wollen.

3. Die Mitgliedsbeiträgeund die Aufnahmegebührensind gestaffett und werden vom Vorstand
festgesetzt.

4. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes in den Verein erfolgt uber einen schriftlichen Antrag
vom mindestens zwei Burgen, die das neue Mitglied vorschlagen. Uber die Aufnahme in den
Verein entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand mit Stimmenmehrheit. Es
besteht kein Anspruch auf Aufnahme.

5. Auf Vorschfag des Vorstandes oder der Mitgliederversammtung kann der Vorstand
Ehrenmitglieder ernennen und abberufen.

6. Die Mitgliedschaft endet durch:

a) den Tod des Mitglieds;

b) den Austritt aus dem Verein.

DerAustritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber dem Vorstand, er
kann nur bis zum Ende eines Geschaftsjahres unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfristerklärtwerden;

c) durch Ausschluss aus dem Verein.

Der Ausschluss kann aus wichtigem Grund erfotgen, insbesondere wenn ein
Mitglied durch grob vereinsschadigendes Verhatten oder auf sonstige Weise die
Vereinsinteressen insgesamt und/oderanerkennenswerte Einzelinteressen der ubrigen
Mitglieder auf verwerfbare Weise so nachhaltig beeintrachtigt, dass dem Verein die weitere
Zugehörigkeitdes Mitgfieds aus diesem Grund nicht fängerzuzumutenist. Das Mitglied ist
zunächstdurch den Vorstand schriftlich abzumahnen. Überdie Abmahnung und den
Ausschluss beschließtder Vorstand mit Stimmenmehrheit. Auf schriftlichen Antrag des
ausgeschlossenen Mitgfieds findet eine Überprüfungdes Ausschlusses durch die
Mitgliederversammlung statt. Diese kann mit einfacher Mehrheit auf der nachsten
ordentlichen Mitgfiederversammfung den Ausschluss bestatigen oder aufheben.

§4 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind derVorstand, der Beirat und die Mitgliederversammlung.
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§5 Der Vorstand

1. Der Vorstand gemäß§26 BGB besteht aus einem Sprecher und mindestens einem
stellvertretenden Sprecher, sowie mindestens einem weiteren Mitgtied und höchstensfünf
weiteren Mitgliedern, die von der Mitgliederversammtung fur die Dauer von drei Jahren mit
einfacher Mehrheit gewähltwerden und bis zur Neuwaht im Amt bleiben. Wiederwahl ist
zulässig.
Die Amtszeit der Vorstande ist auf zwei Amtsperioden begrenzt. Die Mitglieder des
Vorstandes müssenVereinsmitglieder sein. Mit der Beendigung der Vereinsmitgliedschaft
endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig
aus, so kann der Vorstand fur die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen
Nachfolger wählen.

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichttichdurch je zwei
Vorstandsmitglieder vertreten. Die Vorstandsmitgtieder sind befugt, im
Namen des Vereins Rechtsgeschafte vorzunehmen.

3. Der Vorstand beschließtin Sitzungen, die vom Sprecher - bei dessen
Verhinderungvom stetlvertretenden Sprecher - einberufen werden. Die Tagesordnung
braucht nicht angekündigtzu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll
eingehalten werden.

4. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens der Sprecher oder sein Stellvertreter und
mindestens ein weiteres Mitglied des Vorstands anwesend sind. Bei der Beschlussfassung
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Sprechers, bei dessen Abwesenheit die des steltvertretenden
Sprechers. Der Vorstand kann im schrifttichen Verfahren beschtießen,wenn atte
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschtussfassung zustimmen.

5. Der Vorstand kann sich eine Geschaftsordnung geben. Die Geschaftsordnung kann
vorsehen, dass der Vorstand einen Geschäftsführerdes Vereins bestimmen kann, der die
tägtichenGeschäftedes Vereins führt.Der Geschäftsführerbraucht nicht Mitglied des
Vorstands und nicht Mitgfied des Vereins zu sein. Der Geschäftsführerkann
Alteinvertretungsrecht haben und eine Vergutung erhalten, die der Vorstand bestimmt.

6. Die Mitgliederversammlung wähltaus ihrer Mitte einen Beirat, der mindestens drei,
höchstenfünfPersonen umfassen soll. Der Beirat wird füreine Amtszeit von zwei Jahren
gewählt.Er soll den Vorstand beraten, ihn bei seinerArbeit unterstützenund kritisch
begleiten. Weisungsbefugnis hat der Beirat nicht. Der Vorstand ist verpflichtet, mindestens
zweimal im Jahr gemeinsame Sitzungen mit dem Beirat abzuhatten, zu denen vier Wochen
im Voraus eingeladen wird. Die Sitzungen dienen dem Informations- und
Gedankenaustausch überdie aktuetlen Aktivitätenund Vorhaben und überdie Finanzlage
des Vereins. Es könnendarüberhinaus Aufgaben und Projekte definiert werden, bei denen
der Beirat aktiv und initiativ eingebunden ist. Der Beirat berichtet uber seine Arbeit auf den
Mitgliederversammlungen.
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§6 Die Zuständigkeitdes Vorstands

Der Vorstand führtdie Geschäftedes Vereins, soweit nicht die Satzung etwas anderes
bestimmt. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben.

1. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung
der Tagesordnung.

2. Erstellung des Jahresberichts.

3. Aufstellung eines Haushaltsplans.

4. Ausführungvon Beschlüssender Mitgliederversammlung.

5. Beschlussfassung überdie Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern.

6. Ernennung und Abberufung von Ehrenmitgliedern.

7. Organisation und Durchführungvon jährtichenAktivitätengemäß§2 Punkt1
der Satzung.

8. Ernennung eines Geschäftsführers,der fürihn die Führungder Geschafte vornimmt.

9. An der Beratung und Beschlussfassung uber solche Angelegenheiten, die das personliche
Interesse eines Vorstandmitgfieds beruhren, darf dieses nicht teilnehmen.

§7 IVIitgliederversammlung

Die Mitgliederversammtung ist zuständigfür:

1. Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts des Rechnungspmfers.

2. Entlastung des Vorstands.

3. Wahf des Rechnungsprüfersfürdas laufende Geschäftsjahr.

3.1. Der Rechnungsprüferprüftdie ordnungsgemäßeHaushaltsführung.

3.2. Der Vorstand ist daruber hinaus berechtigt, zurAusubung seiner Kontrollfunktion die
Einsetzung von externen Wirtschaftsprufern oder internen Ausschüssenzu beschließen.

4. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitgtieder und des Beirats.

5. Änderungder Satzung.

6. Auflösungdes Vereins.
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§8 Einberufung der IVIitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammtung sott mindestens einmal im Jahr stattfinden. Sie
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schrifttich per Post oder

per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

2. Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim
Vorstand schriftlich eine Erganzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter
hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzungbekanntzugeben. Verspätete
Anträgekönnen,müssenaber nicht durch den Versammlungsleiter zugelassen werden.

3. Der Vorstand hat eine außerordentticheMitgliederversammlung einzuberufen,
wenn er es im Interesse des Vereins fürgeboten hältoder wenn 20 % der Mitglieder dieses
schriftlich unterAngabe derzu beratenden Angetegenheit beantragen. DerVorstand ist
berechtigt, die Einladungsfrist auf zwei Wochen zu verkurzen.

§9 Beschlussfassung der IVIitgliederversammlung

Die Mitgtiederversammlung wird vom Vorstandssprecher - bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorstandssprecher oderwenn beide verhindert sind - von einem durch den
Vorstand bestimmten Versammfungsleiter geleitet. Die Mitgliederversammlung ist ab Teilnahme
von mindestens 10 % der Mitgfiedschaft, die zum Zeitpunkt der Versammlung ordentliche
Personenmitglieder oder Fördermitgtiedersind, beschtussfähig.Die Mitgliederversammtung fasst
ihre Beschlüssemit der Mehrheit der abgegebenen güttigenStimmen (mehrja- als Nein
Stimmen), wobei Stimmenthaltungen nicht mitgezahtt werden. Es konnen maximal nur drei
Vertretungsvollmachten an nur ein einziges ordenttiches Personenmitgtied oder Fordermitgtied
erteilt werden. DieVertretungsvotlmachten sind dem Versammtungsteiter durch schriftliche
Vollmachten nachzuweisen. Überdie Beschtüsseder Mitgliederversammlung ist ein
Ergebnisprotokofl anzufertigen, das der Leiter der Mitgliederversammlung sowie ein zu Beginn
der Versammlung gewählterProtokollführerunterzeichnet.

§10 Haushalt

1. Der Vorstand hat alljahrtich überden zur Erfültungder gesetzlichen und satzungsmäßigen
Aufgaben erforderlichen Kostenaufwand einen Haushaltsplan aufzustellen und der
Mitgliederversammtung vorzutegen. DerVorstand ist an den von der Mitgliederversammtung
beschlossenen Jahreshaushattsplan gebunden, bis ein neuer Haushaltsptan beschtossen
wird. Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, hat die Mitgliederversammlung
zu genehmigen.

2. Der Vorstend hat eine Jahresrechnung uber das abgelaufene Rechnungsjahr aufzustellen.
Die Jahresrechnung muss samtliche Einnahmen und Ausgaben nachweisen. Die
erforderlichen Belege sind ihr beizufugen. Nach Prufung durch den Rechnungsprufer ist sie
der Mitglieden/ersammtung zur Abnahme vorzulegen.



»cDEUTSCHER DESIGN CLUB E.V.

3. Die Jahresrechnung ist durch den Rechnungsprüferzu prüfen.Überdie Prufung ist binnen
vier Wochen dem Vorstand schriftlich zu berichten.

§11 Satzungsänderung

Änderungender Satzung könnenmit 2/3 Mehrheit der anwesenden ordentlichen
Personenmitglieder oder Fördermitgliederwährendder jährlichenoder einer außerordenttichen
Mitgliederversammtung beschtossen werden, sofern die Anderung in der Eintadung mit voltem
Wortlaut angekündigtworden ist. Änderungender Satzung werden der Mitgtiederversammtung
vom Vorstand vorgeschlagen. Sie konnen auch von mindestens 20 % der Mitglieder beantragt
werden. Diese Vorschlägesind mindestens zwei Wochen vor der Einladung an den Vorstand zu
richten. Der Vors-tand hat die Vorschlage in die Einladung aufzunehmen.

§12 Auflösung

Die Mitgliederversammlung ist fur den Fatt der Auflösungbeschtussfähig,wenn
1/3 aller stimmberechtigten Mitgtieder anwesend sind. Der Beschluss der Auflosung
durch die Mitgliederversammtung bedarf einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden
Mitglieder. Falls die Mitgliederversammtung nichts Anderes beschtießt,sind der
Vorstandssprecher und der stettvertretende Vorstandssprecher gemeinsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene
Vermögenfälftan die ordentfichen Mitgfieder. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelost wird oder seine
Rechtsfähigkeitverliert.

Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2023
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Claudia Friedrich
Sprecherin
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Robin Auer
1. Stellvertreter
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Prof. Dr. Felix Kosok
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Protokollantin der Mitgliederversammtung 2023


